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Nr. 1 
 
Öffentliche Zustellung: 
 
An Frau Soukup Alessa, geb. 04.10.1988, aktuell unbekannten Aufenthalts, ist vom Landratsamt Donau-Ries am 
30.04.2026 eine Mitteilung in Unterhaltsangelegenheiten mit dem Aktenzeichen 513UVG-017753RJ, 513UVG-
017754RJ, 513UVG-017752RJ ergangen.  
 
Diese Mitteilung wird hiermit öffentlich zugestellt. Sie kann von Frau Soukup oder einer bevollmächtigten Per-
son beim Landratsamt Donau-Ries in 86609 Donauwörth, Pflegstr. 2, Zimmer Nr. B 2.37 abgeholt bzw. eingese-
hen werden.  
 
Die Mitteilung gilt zwei Wochen nach dieser Veröffentlichung als zugestellt. 
 
Donauwörth, den 30.04.2026 
Landratsamt Donau-Ries 
Langner 
Regierungsdirektorin 
 
 
Nr. 2 
 
Öffentliche Zustellung: 
 
An Herrn Altan Ferhat, geb. am 01.09.1979, aktuell unbekannten Aufenthalts, ist vom Landratsamt Donau-Ries 
am 05.05.2026 eine Mitteilung in Unterhaltsangelegenheiten mit den Aktenzeichen 513/III-17678 ES ergangen.  
 
Diese Mitteilung wird hiermit öffentlich zugestellt. Sie kann von Herrn Altan Ferhat oder einer bevollmächtig-
ten Person beim Landratsamt Donau-Ries in 86609 Donauwörth, Pflegstr. 2, Zimmer Nr. B 2.36 abgeholt bzw. 
eingesehen werden.  
 
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach dieser Veröffentlichung als zugestellt. 
 
Donauwörth, den 05.05.2026 
 
Landratsamt Donau-Ries 
Langner 
Regierungsdirektorin 
 
Nr. 3 
 
Öffentliche Zustellung: 
 
An Herrn Ibrahim Fatty, aktuell unbekannten Aufenthalts, ist vom Landratsamt Donau-Ries am 02.01.2025 eine 
Mitteilung in Unterhaltsangelegenheiten mit dem Aktenzeichen 513UVG-09196DB ergangen.  
 
Diese Mitteilung wird hiermit öffentlich zugestellt. Sie kann von Herrn Fatty oder einer bevollmächtigten Per-
son beim Landratsamt Donau-Ries in 86609 Donauwörth, Pflegstr. 2, Zimmer Nr. B 2.36 abgeholt bzw. eingese-
hen werden.  
 
Die Mitteilung gilt zwei Wochen nach dieser Veröffentlichung als zugestellt. 
 
Donauwörth, den 15.15.2025 
Landratsamt Donau-Ries 
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Langner 
Regierungsdirektorin 
 

Nr. 4 
 

Öffentliche Zustellung: 
 
An Frau Veronika Hromiová, geb. am 12.01.1991, aktuell unbekannten Aufenthalts, ist vom Landratsamt Do-
nau-Ries am 07.04.2026 eine Mitteilung in Unterhaltsangelegenheiten mit den Aktenzeichen 513/III-017558 KN 
ergangen.  
 
Diese Mitteilung wird hiermit öffentlich zugestellt. Er kann von Frau Veronika Hromiová oder einer bevollmäch-
tigten Person beim Landratsamt Donau-Ries in 86609 Donauwörth, Pflegstr. 2, Zimmer Nr. B 2.38 abgeholt bzw. 
eingesehen werden.  
 
Die Mitteilung gilt zwei Wochen nach dieser Veröffentlichung als zugestellt. 
 
Donauwörth, den 19.05.2026 
 
Landratsamt Donau-Ries 
Langner 
Regierungsdirektorin 
 

Nr. 5 
 

Öffentliche Zustellung: 
 
An Herrn Daniel Babin, geb. 23.09.1986, aktuell unbekannten Aufenthalts, ist vom Landratsamt Donau-Ries am 
12.05.2026 eine Mitteilung in Unterhaltsangelegenheiten mit dem Aktenzeichen 513UVG-01632DB ergangen.  
 
Diese Mitteilung wird hiermit öffentlich zugestellt. Sie kann von Herrn Babin oder einer bevollmächtigten Per-
son beim Landratsamt Donau-Ries in 86609 Donauwörth, Pflegstr. 2, Zimmer Nr. B 2.36 abgeholt bzw. eingese-
hen werden.  
 
Die Mitteilung gilt zwei Wochen nach dieser Veröffentlichung als zugestellt. 
 
Donauwörth, den 20.05.2026 
Landratsamt Donau-Ries 
Langner 
Regierungsdirektorin 
 

Nr. 6 
 

Öffentliche Zustellung: 
 
An Herrn Ivars Vaivads, geb. 27.02.1983, aktuell unbekannten Aufenthalts, ist vom Landratsamt Donau-Ries am 
20.05.2026 eine Mitteilung in Unterhaltsangelegenheiten mit dem Aktenzeichen 513UVG-017180BU ergangen.  
 
Diese Mitteilung wird hiermit öffentlich zugestellt. Sie kann von Herrn Ivars Vaivads oder einer bevollmächtig-
ten Person beim Landratsamt Donau-Ries in 86609 Donauwörth, Pflegstr. 2, Zimmer Nr. B 2.38 abgeholt bzw. 
eingesehen werden.  
 
Die Mitteilung gilt zwei Wochen nach dieser Veröffentlichung als zugestellt. 
 
Donauwörth, den 20.05.2026 
Landratsamt Donau-Ries 
Langner 
Regierungsdirektorin 
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Nr. 7 
 

Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Plangenehmigung für den Kiesabbau und anschließender teil-

weiser Nassverfüllung mit Fremdmaterial im Rahmen des Pilotprojekts Nassverfüllung auf dem Grundstück 

Fl. Nrn. 253 bis 258 der Gemarkung Eggelstetten 

 

B e k a n n t m a c h u n g : 

 

 

Beschreibung des Vorhabens: 

 

Beim Landratsamt Donau-Ries wurde die Erteilung einer wasserrechtlichen Gestattung für die Herstellung eines 

oberirdischen Gewässers durch Kiesabbau auf dem Grundstück Fl.-Nr. 253 bis 258 der Gemarkung Eggelstetten 

mit anschließender Nassverfüllung mit Fremdmaterial im Rahmen des Pilotprojekts Nassverfüllung beantragt. 

Dabei soll auf einer Fläche von 6,59 ha Kies im Nassabbau gewonnen werden. Durch die teilweise Nassverfül-

lung ergeben sich insbesondere in Bezug auf die Hydrogeologie, die Qualität des Verfüllmaterials, die Überwa-

chung des Verfüllbetriebs sowie den Naturschutz spezielle planungs- bzw. genehmigungsrelevante Aspekte. 

Die östliche Teilfläche wird im Anschluss an den Abbau rekultiviert und wieder an die landwirtschaftliche Nut-

zung sowie der Nutzung als Golfplatz übergeben. 

Im westlichen Teil entsteht über eine nur teilweise Verfüllung ein vielfältiges Biotop mit naturnahe Ufern, 

Flachwasserbereichen, Röhrichten, Magerrasen und Gehölzen. Durch die Schaffung von zwei unverfüllten 

Buchten im Anschluss an die südwestliche Kiesböschung werden Passagen geschaffen, die eine ausreichende 

Grundwasserdurchströmung auch nach der teilweisen Wiederverfüllung gewährleisten.  

 

Das Vorhaben der Märker Kies GmbH erfüllt den Tatbestand eines Gewässerausbaus nach § 67 Abs. 2 WHG, 

welches der Plangenehmigung bedarf. 

 

 

Vorprüfung zur Feststellung einer UVP-Pflicht: 

 

Im Rahmen des hierzu vom Landratsamt Donau-Ries durchzuführenden wasserrechtlichen Genehmigungsver-

fahrens war auch eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung der Pflicht zur Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung des Vorhabens durchzuführen (Anlage 1, Ziffern 13.15, 13.18.1 UVPG). 

Die Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten 

Kriterien durchgeführt. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der Behörde erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, § 7 Abs. 1 UVPG. 

 

Die vorgelegten Unterlagen sind vollständig und zur Durchführung des Verfahrens ausreichend. 

 

Die allgemeine Vorprüfung des Landratsamtes Donau-Ries ist unter Einbeziehung der von den beteiligten Fach-

behörden abgegebenen Stellungnahmen erfolgt. Die überschlägig vorgenommene Prüfung nach § 7 Abs. 1 

UVPG hat ergeben, dass das Vorhaben unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG gesetzlich vorgegebenen 

Schutz- und Prüfungskriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann. Damit ist eine 

eigenständige Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. 

 

Wesentliche Gründe für das Nichtbestehen einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

sind: 

 
Durch den Kiesabbau wird Grundwasser auf einer Fläche von 1,39 ha dauerhaft freigelegt. Nach der Rekultivie-
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rung verbleibt eine Wasserfläche. Im Rahmen des Abbaus bzw. der Rekultivierung werden jedoch zahlreiche 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmengetroffen. Durch die Verfüllung mit unbelastetem Material so-

wie den Erhalt zweier Kiesfenster soll die natürliche Grundwasserströmung weiterhin gewährleistet und stärke-

re Veränderungen des Grundwasserhaushalts vermieden werden. Die Wasserverhältnisseder bestehenden 

Gewässer werden durch das Vorhaben nicht signifikant verändert. 

 
Durch das Vorhaben kommt es zu Eingriffen in Natur und Landschaft. Es werden allerdings überwiegend inten-

siv genutzte und strukturarme Bestände (Ackerfläche, Golfplatzrasen) mit geringem Biotopwert beansprucht 

(vgl. LBP). Geschützte Lebensräume oder Schutzgebiete i.S.d. BNatschG sind nicht betroffen. Durch die Schaf-

fung von naturnahen Biotopflächen im Rahmen der Rekultivierung wird der entstandene Kompensationsbedarf 

im Sinne der Bayerischen Kompensationsverordnung abgedeckt. Dauerhaft kommt es zu dadurch sogar zu 

einer deutlichen Aufwertung der Lebensraumsituation in dem Gebiet. 

 

Durch das Vorhaben entstehen Eingriffe in Pflanzen, Tiere und der biologischen Vielfalt, betroffen sind jedoch 

überwiegend intensiv genutzte und ökologisch wenig wertvolle Flächen wie Acker- und Golfplatzflächen. Ge-

schützte Lebensräume oder Schutzgebiete werden nicht beeinträchtigt. Durch Rekultivierungsmaßnahmen und 

die Schaffung naturnaher Biotopflächen kann der Eingriff ausgeglichen werden, wodurch sich die Lebensraum-

situation langfristig sogar verbessert. Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen und der geringen ökologi-

schen Bedeutung des Gebiets sind keine erheblichen Auswirkungen auf seltene oder geschützte Tierarten zu 

erwarten. Im Ergebnis ist daher festzustellen, dass keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen durch den 

Kiesabbau auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt zu erwarten sind. 

 
Auch auf die weiteren in der Anlage 3 UVPG genannten Schutzgüter hat der Kiesabbau keine erheblichen nach-

teiligen Auswirkungen. 

 
Nach § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG ist die Feststellung, dass im vorliegenden Fall eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

unterbleibt, nicht selbstständig anfechtbar. 

 
Weitere Informationen können beim Landratsamt Donau-Ries, Haus C, 2. Stock, Zimmer 2.95, Telefon 0906 74-

6002, eingeholt werden. 

Im Falle einer persönlichen Vorsprache ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich.  

 
Donauwörth, den 15.05.2026 

Ostertag 

Oberregierungsrat 

 

 

Nr. 8 
 

 

Landratsamt Donau-Ries 
Amt für Jugend und Familie 
 

Satzung 
für das Jugendamt des Landkreises Donau-Ries 

 
in der Fassung vom 20.05.2026 

 
Auf Grund des Art. 16 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 2006 
(GVBl. S. 942), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli 2008 (GVBl S. 479), in Verbindung mit Art. 17 der 
Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826) erlässt der 
Kreistag des Landkreises Donau-Ries folgende Satzung: 
 



Amtsblatt des Landkreises Donau-Ries Nr. 09 vom 20.05.2026  183 
 
 
 
 
 

§ 1 
Bezeichnung, Aufgaben und Gliederung des Jugendamtes 
 
(1) Das Jugendamt führt die Bezeichnung Amt für Jugend und Familie. 
 
(2)  Dem Jugendamt obliegen 
 

1. die ihm nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch und dem Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze 
zugewiesenen Aufgaben, 

 
2. die ihm nach anderen Rechtsvorschriften, insbesondere auch nach dieser Satzung, zugewiesenen 

Aufgaben. 
 
(3) Die Aufgaben des Jugendamtes werden durch den Jugendhilfeausschuss und durch die Verwaltung des 

Jugendamtes wahrgenommen (§ 70 Abs. 1 SGB VIII). 
 
§ 2 
Verwaltung des Jugendamtes 
 
(1) Die Verwaltung des Jugendamtes ist eine Dienststelle des Landratsamtes Donau-Ries. 
 
(2) Die Geschäfte der laufenden Verwaltung des Jugendamtes werden im Auftrag des Landrates bzw. der Land-

rätin von dem dafür besteilten Leiter bzw. Leiterin der Verwaltung des Jugendamtes (Jugendamtsleiter bzw. 
Jugendamtsleiterin) geführt. 

 
(3) Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung gehören alle Verwaltungsgeschäfte, die regelmäßig oder wie-

derholt anfallen und nach vorgegebenen Regelungen und Grundsätzen zu behandeln sind, sofern ihnen 
nicht auf Grund ihrer politischen, finanziellen oder strukturellen Auswirkungen eine grundsätzliche Bedeu-
tung zukommt. 

 
(4) Die Verwaltung des Jugendamtes unterstützt den Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses bei der Vorbe-

reitung der Sitzungen des Jugendhilfeausschusses und bei der Fertigung der Sitzungsniederschriften. 
 
 
§ 3 
Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
 
(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehören 15 stimmberechtigte und bis zu 11 beratende Mitglieder an. Die Zahl 

der beratenden Mitglieder vermindert sich um die Zahl eins, wenn der oder die Vorsitzende des Kreisjugen-
dringes dem Jugendhilfeausschuss als stimmberechtigtes Mitglied angehört. 

 
(2) Die stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses sind: 

1. der oder die Vorsitzende (Art. 17 Abs, 3 Satz 3 AGSG), 
2. 7 Mitglieder des Kreistages (§ 71 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII), 
3. 1 vom Kreistag gewählte Frauen und Männer, die in der Jugendhilfe erfahren sind (§ 71 Abs. 1 Nr. 1 

SGB VIII), 
4. 6 auf Vorschlag der im Kreisgebiet wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe vom 

Kreistag gewählte Frauen und Männer (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII). 
 
(3) Als beratende Mitglieder gehören dem Jugendhilfeausschuss neben den in Art. 19 Abs.1 Nrn. 1 bis 8 AGSG 

genannten Mitgliedern nach Art. 19 Abs. 1 Nr. 9 AGSG je ein Vertreter oder eine Vertreterin 
▪ der Katholischen Kirche 
▪ der Evangelisch-Lutherischen Kirche 

an. 
 
(4) Für jedes stimmberechtigte und für jedes beratende Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin 

zu bestellen (Art. 18 Abs. 3 Satz 1 und Art. 19 Abs. 3 AGSG), welches im Verhinderungsfall an dessen Stelle 
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tritt. Ein beratendes Mitglied kann nicht Stellvertreter oder Stellvertreterin eines stimmberechtigten Mit-
glieds sein (Art. 19 Abs. 4 AGSG). 

 
§ 4 
Wahl und Besteller der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
 
(1) Die dem Kreistag angehörenden stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses werden durch 

Beschluss des Kreistages bestellt. Die übrigen stimmberechtigten Mitglieder werden nach Art. 45 Abs. 3 
LkrO gewählt, Abweichend von Art. 45 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 LkrO erfolgt die Wahl in offener Abstimmung 
(Art. 17 Abs. 2 Satz 3 AGSG). 

 
(2) Vorschläge für die Bestellung der stimmberechtigten Mitglieder nach § 3 Abs.2 Nr. 2 dieser Satzung werden 

von den im Kreistag vertretenen Parteien und Wählergruppen abgegeben. Wahlvorschläge für die stimmbe-
rechtigten Mitglieder nach §3 Abs. 2 Nr. 3 dieser Satzung können von jedem Mitglied des Kreistages abge-
geben werden. Wahlvorschläge für die stimmberechtigten Mitglieder nach § 3 Abs. 2 Nr. 4 dieser Satzung 
können nur durch die im Kreisgebiet wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, insbeson-
dere die Jugendverbände und Wohlfahrtsverbände, abgegeben werden. Bei den Wahlvorschlägen und der 
Abstimmung soll auf eine ausgewogene Berücksichtigung von Frauen und Männern hingewirkt werden (Art. 
18 Abs. 2 Satz 1 AGSG). 

 
(3) Für stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
 
(4) Die beratenden Mitglieder des Jugendhilfeausschusses (Art. 19 Abs. 1 AGSG) und ihre Stellvertreter bzw. 

Stellvertreterinnen werden durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses bestellt. 
 
§ 5 
Aufgaben des Jugendhilfeausschusses 
 
(1) Der Jugendhilfeausschuss beschließt über Angelegenheiten der Jugendhilfe im Rahmen der dafür im Haus-

haltsplan bereitgestellten Mittel und der vom Kreistag gefassten Beschlüsse. 
 
(2) Der Jugendhilfeausschuss soll vor jeder Beschlussfassung des Kreistages in Fragen der Jugendhilfe gehört 

werden. Er soll ferner Stellung nehmen vor Entscheidungen des Kreistages und anderer beschließender 
Ausschüsse, die für die Lebensbedingungen junger Menschen und ihrer Familien und für die Schaffung und 
Erhaltung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt von Bedeutung sind. Vor der Berufung des Ju-
gendamtsleiters bzw. der Jugendamtsleiterin ist der Jugendhilfeausschuss zu hören (§ 71 Abs. 3 Satz 2 SGB 
VIII). 

 
(3) Der Jugendhilfeausschuss hat das Recht, an den Kreistag Anträge zu stellen (§ 71 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII). 
 
(4) Der Jugendhilfeausschuss nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr: 

1. Entwicklung von Anregungen und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe im Kreisgebiet 
und für die Vernetzung und koordinierte Zusammenarbeit der bestehenden Einrichtungen, Dienste und 
Veranstaltungen, 

2. Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien sowie  Entwicklung und Prob-
lemlösungen, 

3. Entwicklung von Konzepten zur Erhaltung oder Schaffung positiver Lebensbedingungen  für junge Men-
schen und ihre Familien sowie für eine kinder- und familienfreundliche Umwelt, 

4. Entwicklung und laufende Fortschreibung der örtlichen Jugendhilfeplanung;  Vorbereitung der Be-
schlussfassung über die örtliche Jungendhilfeplanung durch den Kreistag, 

5. Vorbereitung des Abschnittes „Jugendhilfe" des Haushaltsplanes, 
6. Förderung der Träger der freien Jugendhilfe; der Jugendhilfeausschuss kann hierfür  Förderungs-

grundsätze oder -richtlinien beschließen, 
7. Beschlussfassung über die öffentliche Anerkennung von Trägern der freien Jugendhilfe im Kreisgebiet 

nach § 75 SGB VIII in Verbindung mit Art. 33 Abs.1 Nr1 AGSG; der Jugendhilfeausschuss kann hierfür An-
erkennungsgrundsätze oder -richtlinien beschließen, 

8. Erlass einer Geschäftsordnung für den Jugendhilfeausschuss. 
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§ 6 
Sitzungen, Beschlussfähigkeit, Öffentlichkeit 
 
(1) Den Vorsitz im Jugendhilfeausschuss führt der Landrat bzw. die Landrätin; er bzw. sie bestimmt ein Mitglied 

des Kreistages, das im Verhinderungsfall die Vertretung übernimmt. Abweichend von Satz 1 kann der Land-
rat bzw. die Landrätin ein Mitglied des Kreistages zum bzw. zur Vorsitzenden bestimmen, gleichzeitig be-
stimmt er bzw. Sie ein Mitglied des Kreistages für die Stellvertretung. 

 
(2) Der Jugendhilfeausschuss tritt nach Bedarf zusammen. Er muss einberufen werden, wenn dies ein Fünftel 

der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich unter Angabe von Gründen und des Beratungsgegenstandes 
bei dem bzw. der Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses oder bei der Verwaltung des Jugendamtes be-
antragt. Die Sitzung soll innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Antrages stattfinden. 

 
(3) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit 

der stimmberechtigten Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. 
 
(4) Die stimmberechtigten Mitglieder sind bei der Stimmabgabe an Weisungen und Aufträge nicht gebunden 

(Art. 20 Satz 2 AGSG). 
 
(5) Die Sitzungen des Ausschusses sind öffentlich, soweit nicht das Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte 

Interessen einzelner Personen bzw. schutzbedürftiger Gruppen entgegenstehen (§ 71 Abs. 3 Satz 4 SGB 
VIII). Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschieden. 

 
(6) Näheres regelt die Geschäftsordnung. 
 
§ 7 
Form der Beschlussfassung 
 
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses werden in offener Abstimmung mit der Mehrheit der Abstimmenden 
gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
 
§ 8 
Unterausschüsse 
 
(1) Der Jugendhilfeausschuss kann zur Vorbereitung seiner Beschlüsse vorberatende Unterausschüsse bilden. 

Die Arbeitsaufträge legt der Jugendhilfeausschuss fest. 
 
(2) Den Vorsitz eines vorberatenden Unterausschusses soll ein stimmberechtigtes Mitglied des Jugendhilfeaus-

schusses führen. Bei Bedarf sollen weitere Fachleute zu den Sitzungen des Unterausschusses hinzugezogen 
werden. 

 
(4) Die vorberatenden Unterausschüsse treten nach Bedarf zusammen. Ihre Sitzungen sind nicht öffent-

lich. 
 
 
§ 9 
Aufwandsentschädigung 
 
(1) Für Beamte und Beamtinnen, Richter und Richterinnen und Beschäftige im öffentlichen Dienst, die dem 

Jugendhilfeausschuss auf Grund ihres Amtes angehören, bemisst sich die Höhe der Aufwandsentschädigung 
nach den Vorschriften über die Reisekostenvergütung der Beamten und Richter (Art. 21 Abs. 3 AGSG). 

 
(2) Die übrigen Mitglieder des Jugendhilfeausschusses erhalten für jede Sitzung, an der sie teilnehmen, eine 

Aufwandsentschädigung in gleicher Höhe wie die Kreistagsmitglieder. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für stellvertretende Mitglieder entsprechend, wenn sie im Vertretungsfall an 
Sitzungen des Jugendhilfeausschusses teilnehmen. 

 
(4) Eine Aufwandsentschädigung erhalten auch die Mitglieder der vorberatenden Unterausschüsse für jede 

Sitzung des Unterausschusses, an der sie teilnehmen. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend. 
 
§ 10 
Jugendhilfeplanung 
 
(1) Die Entscheidung über die örtliche Jugendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII obliegt dem Kreistag. Zur Vorbe-

reitung dieser Beschlussfassung hat der Jugendhilfeausschuss 
 
1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe im Kreisgebiet festzustellen, 
2. den Bedarf an Einrichtungen und Diensten und Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interes-

sen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigen im Kreisgebiet für einen mittelfristigen Zeit-
raum zu ermitteln, 

3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen und Prio-
ritäten für die Verwirklichung zu entwickeln. Der Jugendhilfeausschuss bedient sich dabei in der Regel der 
Hilfe eines vorberatenden Unterausschusses und wird von der Verwaltung des Jugendamtes unterstützt; 
er arbeitet mit den im Kreisgebiet wirkenden und anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe partner-
schaftlich zusammen. 

 
(2) An der Jugendhilfeplanung sind die im Kreisgebiet wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe 

und ihre Zusammenschlüsse, auch wenn sie nicht im Jugendhilfeausschuss vertreten sind, in allen Phasen 
der Planung zu beteiligen. Von einer Beteiligung einzelner Träger kann abgesehen werden, wenn deren In-
teressen erkennbar nicht betroffen sind oder von einem Verband, dem der Träger angehört, mitvertreten 
werden. Die Beteiligung beginnt spätestens mit der Erörterung der Ziele und Inhalte der Planung sowie des 
Planungsverfahrens. Die in Satz 1 genannten Träger sollen regelmäßig über den Fortschritt der Planung und 
die jeweilige Beschlusslage unterrichtet werden. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, schriftliche Stellungsnah-
men abzugeben und an wichtigen Erörterungen des Jugendhilfeausschusses und ggf. eines vorberatenden 
Unterausschusses teilzunehmen. 

 
(3) Im Kreisgebiet wirkende, nicht anerkannte Träger der freien Jugendhilfe können an der Planung beteiligt 

werden. Über eine Beteiligung und deren Form und Umfang entscheidet der Jugendhilfeausschuss. 
 
 
§ 11 
Inkrafttreten 
 
(1) Diese geänderte Satzung tritt am 20.05.2026 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 01.10.2009 außer Kraft. 
 
Donauwörth, 20.05.2026 
 

 
 
 
 
Michael Dinkelmeier 
Landrat 
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Nr. 9 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes gemeinsamer Bauhof Alerheim – Wechingen 
für das Haushaltsjahr 2026 

 
I. 

 
Auf Grund der Art. 40 u. 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 ff. 
der Gemeindeordnung erlässt die Verbandsversammlung des Zweckverbandes gemeinsamer Bauhof Alerheim - 
Wechingen folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 456.700,-- €  
  
im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 38.000,-- € 
ab. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
wird auf   0,-- € 
festgesetzt. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

§ 4 

1. Verwaltungsumlage 
  
 Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll ) zur Finanzierung von Ausgaben 

im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 455.300 € festgesetzt. Die Höhe der Verwal-
tungsumlage wird nach der tatsächlichen Inanspruchnahme des Bauhofs durch die Gemeinden Alerheim 
und Wechingen berechnet. 

 Die Verwaltungsumlage setzt sich aus einer Fixkostenumlage und einer Umlage der verbleibenden Kosten 
des laufenden Betriebs zusammen. 

 Für das Haushaltsjahr 2026 wird die Inanspruchnahme mit 60% durch die Gemeinde Alerheim und mit 40% 
durch die Gemeinde Wechingen festgesetzt. 

 Ebenso werden im Haushaltsjahr 2026 die Fixkostenumlage mit 15% und die Umlage der verbleibenden 
Kosten mit 85% festgesetzt. 

 Die Verwaltungsumlage wird den Verbandsmitgliedern durch schriftlichen Bescheid mitgeteilt. 
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2. Investitionsumlage  
 
Die Höhe der Investitionsumlage wird auf 30.000 € festgesetzt. Sie wird nach dem Verhältnis der Einwoh-
nerzahlen der Gemeinden Alerheim und Wechingen verteilt (§ 19 Abs. 5 Zweckverbandssatzung). 

 Die Investitionsumlage wird den Verbandsmitgliedern durch schriftlichen Bescheid mitgeteilt. 
 Entsprechend der Zweckverbandssatzung wird die Investitionsumlage von den Verbandsmitgliedern bei 

Bedarf erhoben. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf  150.000,-- € 
festgesetzt. 

§ 6 

Die Verwaltungsumlage wird für jedes Haushaltsjahr neu festgesetzt. Die Verwaltungsumlagen werden am 
15.02., 15.05., 15.08., 15.11. des jeweiligen Rechnungsjahres zur Zahlung fällig. Die Zahlungen sind ohne einer 
weiteren Mitteilung zu den o.g. Terminen auf eines der Konten des Zweckverbandes zu überweisen. Werden 
die Umlagen nicht rechtzeitig entrichtet, so können von der säumigen Gemeinde Zinsen in Höhe von einhalb 
vom Hundert für jeden vollen Monat erhoben werden. 
Ist die Verwaltungsumlage bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht festgesetzt, so sind die Beträge des vo-
rangegangenen Haushaltsjahres zunächst als Teilzahlung zu den o.g. Terminen unaufgefordert weiterzuzahlen. 
Die Angleichung erfolgt nach Rechtskraft der neuen Haushaltssatzung. 
 

§ 7 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 8 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft. 

II. 

Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG in Verbindung mit Art. 67 und 71 GO 
genehmigungspflichtige Teile (Schreiben des Landratsamtes Donau-Ries vom 27.04.2026, 
Nr. 200; 027-941/5.2). 
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III. 

Gemäß Art. 24 KommZG i.V.m § 25 Abs. 1 der Verbandssatzung liegen die Haushaltssatzung und der Haushalts-
plan für die gesamte Zeit ihrer Wirksamkeit in der Gemeindekanzlei Alerheim, 86733 Alerheim, Fessenheimer 
Straße 8 und in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Ries, 86720 Nördlingen, Beuthener Str. 6 ( 
Kämmerei ) innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf. 
Alerheim, 05.05.2026 
Zweckverband gemeinsamer Bauhof 
Joas 
Zweckverbandsvorsitzender 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landratsamt Donau-Ries 
Michael Dinkelmeier 

Landrat 
 
 
 

 


